
 
 
 

 

Johann-Rieder-Realschule 
Am Nörreut 10 
83022 Rosenheim 

Elternanschrift:    
 
  
 
  
 

 
Antrag auf Ausgabe eines Aufzugsschlüssels 

(Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen) 
 

Mein Sohn / meine Tochter  (Vorname / Nachname), 

 
Klasse   ist verletzt und benötigt in der Zeit vom  bis   

 
einen Aufzugschlüssel, den ich hiermit beantrage. 
 
 

Eine ärztliche Bestätigung liegt diesem Antrag bei. 
 

 
Ich bin darüber informiert worden, dass ich für den Verlust des Schlüssels und dadurch entstehende Kosten der 

Schulschließanlage persönlich hafte. Weiterhin hafte ich persönlich für alle Schäden und Beschädigungen, die 

durch mein Kind am und im Aufzug entstehen. Im Fall einer mutwilligen Beschädigung oder der Missachtung der 

Nutzungsregeln des Aufzugs können zudem weitere schulische und schulrechtliche Maßnahmen getroffen wer-

den. 

 

Für die Ausleihe des Aufzugschlüssels wird eine Kaution in Höhe von 50€ erhoben, die sofort und in bar bei Aus-

händigung des Schlüssels zu bezahlen ist. Mit Rückgabe des Schlüssels wird der Betrag erstattet. 

 

X   X  
                               Ort, Datum                                                                                     Unterschrift Erziehungsberechtigte 

  



 
 

 

Nutzungsregelung für den Aufzug der Johann-Rieder-Realschule 

 

1. Die Aufzuganlage steht zuerst dem schulischen Personal sowie dem Reinigungspersonal zur Verfügung.  

 

2. Schüler, die aufgrund einer Verletzung nicht in der Lage sind während des Schultages über die Treppensysteme 

die Klassenzimmer zu erreichen, können über eine ärztliche Bescheinigung einen Aufzugschlüssel beantragen.  

 

3. Die ärztliche Bescheinigung muss eindeutig den Verletzungsbeginn als Datum sowie die voraussichtliche 

Dauer der Einschränkung beim Treppensteigen als Datum beinhalten.  

 

4. Es werden nur vollständig ausgefüllt Anträge angenommen und bearbeitet.  

 

5. Die Kaution in Höhe von derzeit 50€ muss im Sekretariat in bar vor der Schlüsselausgabe bezahlt werden. 

Mit Rückgabe des Schlüssels wird der volle Betrag erstattet.  

 

6. Bei Verlust des Schlüssels haften die Erziehungsberechtigten vollumfänglich für die entstehenden Kosten zur 

Beseitigung des Schlüsselverlustes an der Schulschließanlage.  

 

7. Bei Beschädigungen in und am Aufzug durch den Schüler haften die jeweiligen Erziehungsberechtigten persön-

lich. Sind die Beschädigungen mutwillig entstanden, können zudem weitere schulische und schulrechtliche 

Maßnahmen gegenüber dem Schüler getroffen werden.  

 

8. Mitfahren von Begleitpersonen:  

 

8.1 Der verletzte Schüler darf lediglich eine Begleitperson im Aufzug mitfahren lassen.  

 

8.2 Fahren mehrere verletzte Schüler zeitgleich im Aufzug, fährt nur eine Begleitperson mit. 

Die übrigen Begleitpersonen nehmen die Treppe und warten im jeweiligen Zielstockwerk am Aufzug.  

 

9. Der Schüler achtet darauf, dass er den Aufzugsbereich im Gang erst verlässt, wenn die Aufzugstüren wieder 

geschlossen sind, damit keine unberechtigten Schüler zusteigen können.  

 

10. Verstoßen Schüler gegen diese Regelung unter Punkt 8 wird bei Bekanntwerden eine entsprechende Maß-

nahme ausgesprochen.  

 
  



 

 

Quittung 

Die Kaution in Höhe von 50,-€ wurde bezahlt. 
 

 
Rosenheim,   X  
                                                                                                                                               Unterschrift Sekretariat 

 
 
 
Der Aufzugschlüssel mit der Nummer _______________________________________    wurde an  
 
den Schüler ____________________________________________, Klasse _____________, ausgehändigt. 
 
 
Rosenheim,   X  
                                                                                                                                               Unterschrift Hausmeister 

 

 


